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 Veröffentlicht am 09.03.1995

Norm

FrG §18

StGB §32

Rechtssatz

Nach ständiger Judikatur hat die Ausländereigenschaft eines Angeklagten für die Stra2rage unerheblich zu bleiben und

darf daher weder als ein den Angeklagten belastender Umstand, noch zu seinem Vorteil gewertet werden. Ein allenfalls

drohendes Aufenthaltsverbot gemäß § 18 FrG darf beim Sanktionenausspruch durch die Gerichte nicht berücksichtigt

werden.
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